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3. Politische und Kirchengeschichte des Mittelalters 

I. Allgemeines S. 280. 2. Frühes Mittelalter (bis 911) S. 281. 3. Hohes Mittelalter 
(911-1250) S. 282. 4. Spätes Mittelalter (1250-1500) S. 286. 5. Kreuzzüge S. 290. 
6. Mönchtum, religiöse und häretische Bewegungen S. 294. 

Ferdinand Sei b t, Utopie im Mittelalter, HZ 208 (1969) S. 555-594.- Um 
zu zeigen, daß "Utopie als Staats- und Gesellsmafl:splanung" nimt erst mit Tho­
mas Morus einsetzt, vergleimt der Vf. dessen Utopia von 1516 eingehend mit 
der "Dispositio novi ordinis" im Liber figurarum Joamims von Fiore (um 1200) 
und zugleim mit der volkstümlimeren Flugsmrifl: "Von der newen wandlung 
eynes Christlimen Lebens", die der Nürnberger Bumführer Johannes Hergot zehn 
Jahre nam der ihm gewiß unbekannten Utopia drucken ließ, nimt ganz un­
berührt von Joamims Namwirkung. Trotz der Versmiedenheit dieser Schriften 
und ihrer Verfasser mamt der Vergleim viele gemeinsame Züge einer "Utopi­
smen Anthrolopogie" und Gemeinsmafl:s-Ethik simtbar. Joamims Ordensplan für 
das Dritte Zeitalter des Heiligen Geistes oder für den Obergang dorthin wird 
dabei freilim manchmal etwas gewaltsam in die Kategorien von Staats- und Ge­
sellsmafl:splanung, Planwirtsmafl:, Raum- und Arbeitsplanung eingespannt als ein 
"Versum, Eremitenturn und Sozialpolitik miteinander zu verbinden" (S. 588), 
ja als "Verhindung von Eremitage und Tyrannis" (S. 575). Wie aber Joachims 
Zeimen-Entwurf einer vielgliedrigen Klosteranlage der Zukunfl: aus langer Tra­
dition der Ordens-Regeln und -Reformen erwuchs, nimt ausgedacht, sondern 
weitergedamt, so dürfte aum Morus in wesentlichen Zügen seiner Utopia an 
das Modell der klösterlich-kanonikalen ,vita communis' gedacht haben, mit 
Eigentums- und Erwerbsverzimt, sogar mit Tischlesung bei den gemeinsamen 
Mahlzeiten; Joh. Hergot vollends sprimt ausdrücklich von eigentumslosen Le­
bensgemeinsmaften "nam Cartheusers weys". Insofern wird man mittelalterliche 
Vorbilder oder Vorstufen späterer Utopien wohl nicht nur in Joachims Ordens­
plan, sondern in Klosterregeln überhaupt sumen müssen: sie sind die frühesten 
Entwürfe für ein planmäßig geordnetes Gemeinsmafl:sleben, "utopisch" nur, 
wenn sie für alle gelten wollten. H. G. 

Werner S u erbau m, Vom antiken zum frühmittelalterlichen Staatsbegriff. 
Ober Verwendung und Bedeutung von res publica, regnum, imperium und sta­
tus von Cicero bis Jordanis (Orbis Antiquus 16/17) Münster/Westfalen 1961, 
Asmendorffsche Verlagsbumhandlung, IX u. 305 S. -Entgegen dem Titel, der 
eher historisme und rechtshistorisme Studien verspricht, setzt sich das Buch aus 
einer Reihe von Wortuntersumungen zusammen. In sorgfältiger, wohlfundierter 
Darstellung werden die vier wimtigsten lateinischen Termini für das Staats­
wesen analysiert, wobei Ciceros Definitionen den gegebenen Ausgangspunkt 
bieten. Aum die folgenden, mronologisch aufgeführten Autoren (Tacitus, Ter­
tullian, Justin, Scriptores Historiae Augustae, Ammianus Marcellinus, Augustin, 
Orosius, Cassiodor, Jordanis) gehören der antiken und spätantiken Welt an; 
vom frühmittelaltertimen Staatsbegriff ist erst ganz am Smluß die Rede. So 
sind für den Mediävisten die letzten Partien am interessantesten, vor allem 
S. 293 ff., wo sim der Vf. mit der aus C. Erdmanns "Forschungen zur politischen 
Ideenwelt des Frühmittelalters" bekannten Theorie auseinandersetzt. Gegen 
Erdmanns Annahme eines imperialen Königtums oder hegemonialen Imperiums 
vermag Suerbaum aufgrund der von ihm erarbeiteten Begriffsbestimmungen bei 
Trogus, Justin und Orosius zu zeigen, daß der Sprachgehraum von imperium 
nicht wie behauptet einseitig auf das römisme Reim festgelegt war. Ebenso ge­
zwungen ersmeint die von Erdmann postulierte einsmränkende Gleimsetzung von 
regna = imperium romanum. Einleumtende Gründe spremen aum dagegen, die 




